
HAUPTABTEILUNG VERSORGUNGSQUALITÄT UND
PATIENTENSICHERHEIT

KOMPAKTINFORMATION 

SACHGEBIET Kernspintomographie (inkl. MRT Mamma)

Rechtsgrundlage: ► Qualifikationsvoraussetzungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V 
zur Durchführung von Untersuchungen in der Kernspin-
tomographie (Kernspintomographie-Vereinbarung) in der 
aktuell gültigen Fassung

GOP: ► 34410 bis 34460 des EBM

Antragstellung: ► genehmigungspflichtige Leistung auf Antrag
► keine rückwirkende Genehmigung möglich

Fachliche Nachweise: ► genehmigungsfähig für Fachärzte für Radiologie oder 
Nuklearmedizin

und

► Nachweis über selbständige Indikationsstellung, Durch-
führung und Befundung folgender Anzahl von kernspintomo-
graphischen Untersuchungen unter Anleitung eines zur 
Weiterbildung befugten Arztes:

a. Diagnostische Radiologie:
1000 Untersuchungen (Hirn, Rückenmark, Skelett, 
Gelenke, Abdomen, Becken und Thoraxorgane)

b. Kinderradiologie:
200 Untersuchungen von Kindern, davon 100 Unter-
suchungen des Gehirns und des Rückenmarks

c. Neuroradiologie: 
1000 Untersuchungen des Schädels und Spinalkanals

d. Nuklearmedizin: 
500 Untersuchungen 

► Nachweis über mindestens 24-monatige ganztägige Tätigkeit 
in der kernspintomographischen Diagnostik unter Anleitung 
eines zur Weiterbildung in der Kernspintomographie nach 
WBO berechtigten Arztes (alternativ können 12 Monate durch
CT-Weiterbildung ersetzt werden)

► ggf. Kolloquium vor der QS-Kommission, wenn MRT-
Untersuchungen nicht in WBO-Bestandteil waren
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https://www.kbv.de/html/qs-vereinbarungen.php
https://www.kv-thueringen.de/fileadmin/media2/KAEV/3200/AF/3200_AF_MRT_2018_01_0001.pdf


HAUPTABTEILUNG VERSORGUNGSQUALITÄT UND
PATIENTENSICHERHEIT

SACHGEBIET Kernspintomographie (inkl. MRT Mamma)

Beantragung von Kernspintomographie der Mamma:
► o.g. Voraussetzungen zur allgemeinen Kernspintomographie  

müssen erfüllt sein
► Erfüllung der fachlichen und apparativen Voraussetzungen für

Röntgenmammographie und Mammasonographie
► Nachweis der selbständigen Durchführung und Befundung 

von 200 kernspintomographischen Untersuchungen der 
Mamma mit mind. 50 % histologisch gesicherten Befunden 
unter Anleitung eines zur Weiterbildung in der Kernspin- 
tomographie nach WBO berechtigten Arztes in Form von 
Zeugnissen 

► Kolloquium 

Auflage im Bescheid für MRT Mamma: 
Innerhalb von jeweils 12 Monaten (Frequenzprüfung) muss der
Nachweis über 50 selbstständig erbrachte kernspintomo-
graphische Leistungen vorgelegt werden 

Apparative Nachweise: ► Nachweis durch Bestätigung der Hersteller-/Lieferfirma und 
eigene Angaben des Antragstellers im Geräteformular 
(Antragsanlage)

Qualitätsprüfung: ► stichprobenhafte Überprüfung der Bild- und Schriftdokumen-
tation bei 4 % der abrechnenden Ärzte je Kalenderjahr durch 
die QS-Kommission Kernspintomographie

ANSPRECHPARTNER ► Abt. Qualitätssicherung: Sandra Vogel
Telefon: 03643 559-751
E-Mail: qs@kvt.de
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